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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Land­

und forstwirtschaftliehe Berufsausbildungsgesetz 
und das Landarbeitsgesetz geändert werden 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, in 

der Anlag~ 25 Exemplare des Entwurfes eines Land- und forst-
) 

wirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes und den Entwurf 

einer Novelle zum Landarbeitsgesetz zur gefälligen Kenntnis-

nahme zu übermitteln. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 

31. Dezember 1989 

gesetzt. 

Anlagen 

Für den Bundesminister: 

K lei n 

der fertigung: 
Für~' Richtigkeit 

(!tl 
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------------......... 
Anlage 1 zu Zl. 30.901/60-V/2/1989 

E N T W U R F 

eInes Bundesgesetzes vom ..••............ über die Grunds~tze 
für die Berufsausbildung der Arbeiter in der Land- und Forst­

wirtschaft (Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungs_ 

gesetz - LFBAG) und eines Bundesgesetzes, mit dem das Land­
arbeitsgesetz 1984 ge~ndert wird. 

Artikel r 

Gem~ß § 138 des Landarbeitsgesetzes vom 9. Juli 1984, BGB]. 

Nr. 287, werden für die Regelung der Berufsallshildung der 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft gem~ß Art. 12 Ahs. 

Z 6 B-VG folgende Grundsätze aufgestellt suwie sonsti.ge 

Regelungen, die unmittelbar anwendbares Bundesrecht ddrst0! len, 
getroffen: 
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(Grundsatzbestimmungen) 

Abschnitt 1 

Geltungsbereich 

§ 1 Dieses Bundesgesetz regelt die Berufsausbildung der 

1. Land- und Forstarbeiter gemdß § 1 Abs. 2 und 3 Landar­

beit.sgesetz und 

2. familieneigenen Arbeitskr~fte, sowei~ sie unter § 3 

Abs. 2 Z 1, 2 und 3 Landarbeitsgesetz fallen. 

§ 2 (1) Lehrberecht. i(Jte sind natü r 1 :i ehe ode r -ju r:i st 1 sehe 

Personen gemäß § 5 Landarbeitsgesetz, denen gem~ß § 15 die 

Lehrberechtigung zuerkannt wurde. 

(2) Ein Lehrbetrieb ist ein land- oder forstwirtschaftlicher 

Betrieb gemäß § 5 Landarbeitsgesetz, der gemäß § 15 als 

Lehrbetrieb anerkannt wurde. 

(3) Ein Ausbilder ist ein im lilnd- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb mit der Ausbildung von Lehrl:i ngen beauftragL(~r ge-

eigneter Arbeitnehmer gemäß S 15 Abs. 2. 

261/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 59

www.parlament.gv.at



------------....... 
- 3 -

Abschnitt 2 

Berufsausbildung 

§ 3 (1) Die Berufsausbildung umfaßt die Ausbildung 
1n der Landwirtschaft, 

in der ländlichen Hauswirtschaft, 
1F.l Gartenbau, 

im Feldgemüsebau, 

im Obstbau, 

im Weinbau und in der Kellerwirtschaft, 

in der Molkerei und Käsereiwirtschaft, 
in der Pferdewirtschaft, 

in der Fischereiwirtschaft, 

in der Geflügelwirtschaft, 

in der Bienenwirtschaft, 

in der Forstwirtschaft, 

in der Forstgartenwirtschaft, 

1n der landwirtschaftlichen Lagerhaltung. 

(2) Die Berufsausbildung hat eine umfassende berufliche 

Bildung und die für die Ausübung einer Facharbeitertätigkeit 

in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf not­

wendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Darüber 

hinaus soll eine Erweiterung der erlernten Kenntnisse und 

Fertigkeiten unter Berücksichtigung laufender Entwicklung 
ermöglicht werden. 

§ 4 Die Berufsausbildung der in den im § 3 Abs. 1 genannten 

Lehrberufe gliedert sich in die Ausbildung 

J: zum Facharbeiter, 

2. zum Meister. 
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Abschnitt 3 

Ausbildung zum Facharbeiter 

A: Ausbildung durch die Lehre 

§ 5 (1) Die Ausbildung zum Facharbeiter erfolgt durch die Lehre. 

(2) Die Lehrzeit dauert 3 Jahre. Sie kann bei Wiederholung 

einer Berufsschulklasse oder nicht bestandener Facharbeiter­

prüfung höchstens um ein Jahr verlängert werden. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat festzulegen, unter 

welchen Voraussetzungen eine in einem anderen Lehrberuf der 

Land- und Forstwirtschaft oder eine außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft zurückgelegte Lehr- oder Schulzeit unter Be­

dachtnahme auf die Verwertbarkeit der Lehrinhalte und der 

Praxiszeiten für diesen Lehrberuf anzurechnen ist. 

§ 6 (1) Während der Lehrzeit ist der Besuch der land- und forst­

wirtschaftlichen Berufsschule im Rahmen der bestehenden 

Schul vorschriften Pflicht, soweit diese Schulpflicht nicht 

bereits in einem vorangegangenen Lehrverhältnis erfüllt 

wurde. 

(2) In jedem Lehrjahr, in welchem der Lehrling keine ein­

schlägige Berufs- bzw. Fachschule besucht, hat er einen 

Fachkurs zu besuchen. Die Ausführungsgesetzgebung hat für 

die Fachkurse eine Mindestdauer vorzuschreiben, die 

120 Unterrichtsstunden in jedem Lehrjahr nicht unter­

schreiten darf. 

------------........ 
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(3) Ist die Durchführung eines Fachkurses nicht möglich, so 

hat die Ausführungsgesetzgebung zu bestimmen, durch welche 

Ausbildungsma~nahmen dieser Fachkurs ersetzt werden kann. 

§ 7 Nach ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit und erfolg­

reichem Besuch der im § 6 vorgeschriebenen Berufsschule oder 

Fachkurse ist der Lehrling zur Facharbeiterprüfung zuzu­

lassen. über Antrag kann der Lehrling zur Facharbeiter­

prüfung auch innerhalb der letzten acht Wochen der festge­

setzten Lehrzeit, jedoch nach dem erfolgreichen Besuch der 

im § 6 vorgeschriebenen Berufsschule oder Fachkurse zuge­

lassen werden. Die erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung 

berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung "Facharbeiter" 

in Verbindung mit der Bezeichnung des Lehrberufes. 

B: Ausbildung durch Besuch einer Fachschule 

S 8 (1) Die im S 7 für die Zulassung zur Facharbeiterprüfung 

vorgesehenen Voraussetzungen werden durch den Besuch einer 

Fachschule, soweit mit diesem der erfolgreiche Besuch einer 

Berufsschule erfüllt wird, dann ersetzt, wenn die Zeiten des 

Fachschulbesuches nach der Schulpflicht und praktische 

Tätigkeit oder Lehrzeit zusammen mindestens 36 Monate um­

fassen. 

(2) Der erfolgreiche Abschluß einer drei jährigen land- oder 

forstwirtschaftlichen Fachschule und eine mindestens ein­

jährige einschlägige praktische Tätigkeit ersetzen die 

Facharbeiterprüfung im Ausbildungsberuf • 

......... -------------

261/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)6 von 59

www.parlament.gv.at



........ ------------
- 6 -

C: Sonderformen der Ausbildung zum Facharbeiter 

§ 9 (1) Ausbildungswerbern, die in einem außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft liegenden Arbeitsverhältnis beschäftigt 

sind, kann auf Antrag gestattet werden, über einen längeren 

Zeitraum verteilt ausgebildet zu werden. 

(2) Oie Ausftihrungsgesetzgebung hat für diese Form der 

Ausbildung die näheren Bestimmungen für die in Frage kom-

menden Ausbildungswege zu erlassen. 

'i; t Anschlußlehre 

§ 10 (1) Die Ausführungsgesetzgebung bestimmt, nnt-er welchen 

Voraussetzungen im Anschluß an eine Lehre nach diesem 

Bundesgesetz eine weit.ere Lehraushildung (lwschlUßlehre) 

in einem I and- und forst-w i rtscha ft.l lehen I,eh rberuf erfol gen 

kann, die zur Ablegung der Facharbeiterprüfung herechtigt.. 

(2) Die Landesregierung kann den Lehrling bei der Anschluß­

lehre, wenn er bereits eine gleichwertige schulische 

Bildung genossen hat, von der Berufsschulpflicht teilweise 

befreien. Die Ausfiihrungsgesetzgebung kann das Ausmaß der 

Anrechnung festsetzen. 
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Erwerb und Nachweis besonderer Fähigkeiten 

§ 11 Die Ausführungsgesetzgebung bestimmt, unter welchen Voraus­

setzungen dem Facharbeiter in einem Fachgebiet besondere 

Fähigkeiten bescheinigt werden können, insbesondere in den 

Fachgebieten Rinderhaltung, Schweinehaltung, Schafhaltung, 

Landmaschinenwesen, biologischer Landbau und bäuerliche 

Gästebeherbergung. 

Abschnitt 4 

Ausbildung zum Meister 

§ 12 (1) Nach einer mindestens drei jährigen Verwendung als 

Facharbeiter, dem erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungs­

lehrganges und der Vollendung des 21. Lebensjahres ist der 

Facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. 

(2) Durch die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung wird 

die Berufsbezeichnung "Meister" in Verbindung mit dem Aus­

bildungsberuf erworben. 

(3) Hat der Facharbeiter besondere Fähigkeiten im Sinne des 

§ 11 erworben und kann er neben allgemeinen Kenntnissen in 

seinem Ausbildungsberuf besondere Kenntnisse in diesem 

Fachgebiet nachweisen, so erwirbt er die Bezeichnung 

Meister mit der Bezeichnung des betreffenden Fachgebietes. 
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Abschnitt 5 

Ausnahmebestimmungen 

S 13 (1) Die Landesregierung kann nach Anhörung der Lehrlings­

und Fachausbildungsstelle bei Vorliegen einer hinreichenden 

tatsächlichen Befähigung die für die Zulassung zu einer in 

diesem Bundesgesetz vorgesehenen Prüfung geforderten 

Voraussetzungen nachsehen. 

(2) Die Voraussetzung für die Zulassung zur Facharbeiter­

prüfung erfüllt auch, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat 

und insgesamt eine mindestens dreijährige praktische Tätig­

keit in einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft und den 

erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungskurses nachweisen 

kann. 

(3) Der Nachsichtwerber für die Meisterprüfung muß 

mindestens sieben Jahre in einem Zweig der Land- und Forst­

wirtschaft praktisch tätig gewesen sein und den erfolg­

reichen Besuch eines Vorbereitungskurses für die Meister­

prüfung nachweisen. 

Abschnitt 6 

Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und 

Fachausbildungsteilen 

§ 14 Die land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachaus­

bildungsstellen sind berufen: 
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1. Zur Ausarbeitung von Lehrbedingungen und Festsetzung der 

Lehrlingsentschädigung, soweit diese nicht in Kollektiv­
verträgen festgesetzt ist; 

2J Zur Abhaltung Von Prüfungen; 

3. zur Feststellung der Verlängerung der Lehrzeit aufgrund 

einer nichtbestandenen Prüfung oder Wiederholung einer 
Berufsschulklasse; 

4. zur Anerkennung der Lehrberechtigten und Lehrbetriebe 

und zum Widerruf dieser Anerkennung; 

5. Zur Führung der Lehrlingsstammrollen; 

6. ZUr Genehmigung der Lehrverträge, zur Eintragung der 

Lehrlinge in die Lehrlingsstammrolle, zur Zustimmung zur 

Auflbsung eines Lehrverhältnisses und zum Lehrstellen_ 
wechseJ . 

Lehrb~rechtigter und Lehrbetrieb 

§ 15 (1) Die Anerkennung als Lehrberechtjgter- und "l.ls Lehrbe­

trieb erfolgt durch die land- und forstwirtschaft]jche 

Lehr 1 ings- und Fachausbildungss teIle und kiHln an Bed ingun­

gen wie fachliche Eignung sowie Grbße und entsprechende 

Einrichtung des Betriebes geknüpft werden. Bei Wegfall der 

geforderten Voraussetzungen ist die Aner"kennung zu wider­
rufen. 

(2) Ist der Eigentümer eines land- und forstwirtschaft_ 

lichen Betriebes eine juristische Person oder wird der 

Betrieb nicht durch den Eigentümer geleitet oder erfüllt 

der Eigentümer nicht die Voraussetzungen gemäß Ahs. 1, so 

kann eine Anerkennung nur dann erfolgen, wenn im Betrieb 

ein geeigneter Arbeitnehmer mit der Ausbildung Von Lehr­
lingen beauftragt ist. 
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Lehrstellenvormerkung 

§ 16 Die Lehrlings- und Fachausbildungsstellen haben ein Ver­

zeichnis der anerkannten Lehrbetriebe und Lehrberechtigten 

aufzulegen. Eine Durchschrift des Verzeichnisses und seiner 

jeweiligen Änderung ist dem zuständigen Arbeitsamt und der 

Land- und Forstwirtschaftsinspektiorl zuzuleiten. 

Atisbildungs- und Prüfungswesen 

§ 17 (1) Die Ausführungsgesetzgebung hat die Erlassung von Aus­

bildungs-, Fortbildungs- und prüfungsvorschriften vorzu­

sehen. Diese haben Bestimmungen über Dauer und Inhalte der 

Kurse und Lehrgänge sowie über PrÜfllngsordnungen zu ent-

halten. 

(2) Die Prüfungen sind - unbeschadet allfälliger Sonderbe­

stimmungen (Abs. 1) - bei den Lehrlings- und Fachaus-

bildungsstellen abzuhalten. 

(3) Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß die 

Prüfung von Fachleuten aUs dem Bereich der Land- und Forst­

wirtschaft abgeHalten wird und daß über die Prüfung ein 

zeugnis auszustellen ist, das bei erfolgreicher Ablegung 

die erworbene Berufsbezeichnung zu enthalten hat. 

S 18 Die Ausführungsgesetzgebung hat weiters Bestimmungen vorzu­

sehen über 
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1. Richtlinien für die Lehrlingsentschädigung und 

2. die Mitwirkung der zuständigen gesetzlichen beruflichen 

Vertretungen in Angelegenheiten des Lehrlingswesens. 

Abschnitt 7 

Gebührenfreiheit 

(unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

§ 19 (1) Eingaben und Anträge hinsichtlich der durch dieses 

Bund~sge~etz geregelten Angelegenheiten sind von Stempel­
gebühren befreit. 

(2) BeSCheinigungen über den Besuch Von Fachkursen sowie 

über den Nachweis besonderer Fähigkeiten (§§ 6, 11 lind 12 

Abs. 3) und Prüfungszeugnisse (§ 17 Abs. 3) sind von 

Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

Abschnitt 8 

(Ubergangs- und Schlußbestimmungen) 

(Grundsatzbestimmungen) 

S 20 Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß alle auf­

grund bisher geltender Rechtsvorschriften erworb~nen Zeug­

nisse über abgelegte PrÜfungen ihre GÜltigkeit behalten. 

Anstelle der bisherigen Berufsbezeichnungen tritt die 

Berufsbezeichnung "Facharbeiter" in Verbindung mit der 
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Bezeichnung des Lehrberufes. Die bisher erworbenen 

Berufsbezeichnungen können jedoch beibehalten werden. 

§ 21 Das Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz 

vom 16. Juli 1952, BGBl. Nr. 177 i.d.F. des Bundesgesetzes 

vom 2. Feber 1977, BGBl. Nr. 114, tritt mit 31. August 1991 

außer Kraft. 

Artikel 11 

Die im Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287, für die Regelung 

des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft aufge­

stellten Grundsätze sowie sonstige Bestimmungen, die unmittelbar 

anwendbares Bundesrecht darstellen, in der Fassung des Bundes­

gesetzes BGBI. Nr. 571/1987, des Arbeits- und Sozialgerichts­

gesetzes, BGBI~ Nr~ 104/1985, und der Kundmachung des Bundes­

kanzlers vom 12. November 1986, BGBl. Nr. 612, werden wie folgt 

geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) § 126 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Lehrzeit dauert 3 Jahre. Sie kann bei Wiederholung 

einer Berufsschrtlklasse oder nicht bestandener Facharbeiter­

prüfung höchstens um ein Jahr verlängert werden." 

2. (Grundsatzbestimmung) § 126 Abs. 4 entfällt. 

3. (Grundsatzbestimmung) § 131 entfällt. 
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4. (Grundsatzbestimmung) Die §§ 135 bis 137 entfallen. 

5. (unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

Artikel 11 Abs. 2 lautet: 

"(2) Ebenso sind Zeugnisse nach § 97 Abs. 3, Leh~zeu9~isse 

gemäß § 126 Abs. 3, Lehrverträge gemäß § 127 und Dienst­

scheine gemäß § 7 von den Stempel gebühren und Bundesver­

waltungsabgaben befreit." 

Artikel 111 

(Unmittelbar anwendbares Bundesrecht) 

(1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund nach Art. 15 Abs. 8 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 

Rechte ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des § 19 LFBAG und Art. 11 Aba. 2 LAG 

ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

(3) Art. I und 11 dieses Bundesgesetzes treten gegenüber den 

Ländern für die Ausführungsgesetzgebung mit dem der Kundmachung 

folgenden Tag in Kraft. 

(4) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den Grundsätzen der 

Art. I und 11 sind binnen 6 Monaten nach Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes zu erlassen und sollen mit Beginn des Schuljahres 

1991/92 in Kraft treten. 

-...... .... -------------
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VOR B L A T T 

Problemstellung: 

Das geltend~ land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungs­

gesetz stammt aus dem Jahre 1952, die letzte Novelle erfolgte 

1977. Eine Anpassung an die B-VG-Novell e 1974 erfolgte nicht, so 

daß einzelne Regelungen verfassungswidrig sind. Weiters erfolgte 

keinerlei Anpassung an die in den letzten Jahren gerade im land­

und forstwirtschaftlichen Bereich eingetretenen bedeutsamen 

Änderungen. 

Zielsetzungen und Inhalt: 

Neufassung des land- und forstwirtschaftlichen Berufsaus-

bildungsrechtes. 

Alternativen: 

Keine 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

Allgemeiner Teil 

Basis für den vorliegenden Entwurf war ein von den Interessen­

vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und den Lehrlings­

und Fachausbildungsstellen erstellter Entwurf, an dem auch 

Vertreter des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

mitgearbeitet haben. Dieser Vorentwurf wurde zum großen Teil 

einstimmig beschlossen, die Vertreter der Steiermark brachten zu 

einigen Punkten Einwände vor. 

Das geltende land- und forstwirtschaftliehe Berufausbildungs­

gesetz (Grundsatzgesetz) stammt aus dem Jahre 1952. Die letzte 

Novelle erfolgte 1977. Da im Bereich der Land- und Forstwirt­

schaft in den letzten Jahren bedeutsame Änderungen eingetreten 

sind und eine grundlegende Novellierung des Gesetzes notwendig 

scheint, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales -

aufbauend auf dem von den Interessenvertretungen und den Lehr­

lings- und Fachausbildungsstellen erstellten Entwurf für eine 

Novellierung des Gesetzes - den Entwurf eines neuen land- und 

forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes ausgearbeitet. 

Dieser Entwurf soll zum Anlaß genommen werden, aus dem geltenden 

Landarbeitsgesetz jene Regelungen, die ausschließlich die 

Berufsausbildung betreffen, herauszulösen und in den Entwurf 

eines Berufsausbildungsgesetzes einzufügen. 

Die Kompetenz zur Regelung der Grundsätze des land- und forst­

wirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes beruht auf Art. 12 

Abs. 1 Z 6 der Bundesverfassung_ 

......... -------------
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Besonderer Teil 

Zu § 1: 

§ 1 entspricht inhaltlich dem geltenden Recht ergänzt um eine 

Regelung, wonach die Möglichkeit der Berufsausbildung für 

familieneigene Arbeitskräfte auf die Ehegatten ausgedehnt wird. 

Zu § 2: 

Weder das geltende land- und forstwirtschaftliche Berufsaus­

bildungsgesetz noch das Landarbeitsgesetz enthielten bisher eine 

Definition des Lehrberechtigten und des Lehrbetriebes sowie des 

Ausbilders. Das geltende Grundsatzgesetz setzte offenbar solche 

Begriffe voraus, während sich in den Landarbeitsordnungen der 

Länder detaillierte Vorschriften über den Lehrberechtigten, den 

Lehrbetrieb und den Ausbilder befinden. In Anlehnung an §§ 2 

und 3 BAG wird nunmehr eine Definition auch in das land- und 

forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz aufgenommen. Die 

Abgrenzung gegenüber dem gewerblichen Bereich erfolgte gern. § 5 

Landarbeitsgesetz. 

Zu § 3: 

Zu Abs. 1: 

Nunmehr soll, anders als im geltenden Recht, die Ausbildung für 

alle Gebiete der Land~ und Forstwirtschaft in gleicher Weise 

geregelt werden. Der Entwurf unterscheidet nicht mehr zwischen 

der Ausbildung in der Landwirtschaft, in den Sondergebieten der 

Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft, sondern er zählt 

alle Gebiete der Land- und Forstwirtschaft auf. Die Auflistung 

der Berufe entspricht großteils dem geltenden Recht, neu sind 

die Lehrberufe Feldgemüsebau, Pferdewirtschaft sowie die land-

------------......... 
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wirtschaftliche Lagerhaltung. Der Lehrberuf Obstbau umfaßt auch 

die Obstbaumpflege. Im Bereich der ländlichen Hauswirtschaft 

sollen auch Kenntnisse im Bereich der bäuerlichen Zimmerver­

mietung <Urlaub am Bauernhof) vermittelt werden. Der Lagerhaus­

facharbeiter sollte umfassende Kenntnisse über die landwirt­

schaftliche Produktion und etwas kaufmännisches Wissen besitzen, 

während bei der gewerblichen Lehre mehr das kaufmännische Wissen 

im Vordergrund steht. Derzeit gibt es für Lagerhausfacharbeiter 

keine adäquate Ausbildung, obwohl die Anforderung an die Be­

schäftigten ständig steigen (z.B. hinsichtlich Spritz- und 

Düngemittel). 

Zu Abs. 2: 

Abs. 2 beeinhaltet eine Klarsteilung, daß für die Berufsaus­

bildung sowohl eine schulische als auch eine praxisorientierte 

Ausbildung erforderlich ist. Weiters soll die Weiterbildung und 

die Anpassung an neuere Entwicklungen ermöglicht werden. 

Zu § 4: 

Der Entwurf sieht als einheitliche Berufsbezeichnung im Anschluß 

an eine Lehre den Begriff Facharbeiter vor. Im übrigen ist die 

Regelung geltendes Recht. 

Zu § 5: 

Abs. 1 ist geltendes Recht. 

Zu Abs. 2: 

Nach geltendem LFBAG dauert die Lehre drei Jahre, nach gelten­

dem Landarbeitsgesetz (§ 126 Abs. 1) dauert die Lehrzeit eben-
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falls drei Jahre, sie kann im Falle nicht bestandener Prüfung 

höchstens um ein Jahr verlängert werden. Die Regelung des Land­

arbeitsgesetzes wird nunmehr auch in das Berufsausbildungsgesetz 

übernommen ergänzt um eine Bestimmung, daß auch bei Wiederholung 

einer Berufsschulklasse eine Verlängerung um höchstens ein Jahr 

möglich ist. 

Zu Abs. 3: 

Bereits nach geltendem Recht kann die Ausführungsgesetzgebung 

Voraussetzungen für die Anrechenbarkeit der in anderen Gebieten 

der Land- und Forstwirtschaft zurückgelegten Lehrzeiten fest­

setzen (vgl. § 13 Abs. 2 des g.R). Neu ist die Regelung, wonach 

die Ausführungsgesetzgebung auch außerhalb der Land- und Forst­

wirtschaft liegende Lehren anrechnen kann. Hiebei ist die Dauer 

der zurückgelegten Lehr- oder Berufs-(Fach-)schulzeit zu be­

rücksichtigen, sowie die Verwertbarkeit der Lehrinhalte für den 

jeweiligen Lehrberuf. Anders als in dem von der Arbeitstagung 

der Geschäftsführer der Lehrlings- und Fachausbildungsstellen 

vorgelegten Entwurf, der die Anrechnung von Lehr- und Schul­

zeiten in land- und forstwirtschaftlichen Lehrberufen bzw. 

gewerblichen Lehrberufen trennt, sieht dieser Entwurf eine ein­

heitliche Regelung für beide Sparten vor. Dies deshalb, weil es 

für den neuen Lehrberuf nur daralJf ankommen kann, was der Lehr­

ling in seinem früheren Lehrberuf erlernt hat und nicht darauf, 

ob es sich um eine land- und forstwirtschaftliehe Lehre oder 

eine gewerbliche Lehre handelt. Als Beispiele seien hier die 

Ausbildung im Gartenbau bzw. zum gewerblichen Gärtner einer­

seits und die Ausbildung etwa in der landwirtschaftlichen Lager­

haltung und der Forstwirtschaft genannt. 

Beim ersten Beispiel handelt es sich um eine landwirtschaftliche 

und eine gewerbliche Lehre, deren Lehrinhalte sicher mehr Ähn­

lichkeiten aufweisen, als Gemeinsamkeiten zwischen den im 

2. Beispiel genannten Lehren bestehen, obwohl sie beide in den 

Bereich des Landarbeitsrechtes gehören. 
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Hiezu sei auf den Erlaß des BM für wirtschaftliche Angelegen­

heiten vom 21.6.1989, Zl. 33.876/15-II1/13/89, (ARD 4098/6/89), 

betreffend das gewerbliche Berufsausbildungsrecht verwiesen, der 

ausführt, "daß gemäß der Verordnung über den Ersatz der Lehrab­

schlußprüfung und der Verkürzung der Lehrzeit aufgrund schul­

mäßiger Ausbildung im gewerblichen Bereich Schul zeiten unab­

hängig vom Willen der betroffenen Vertragspartner (Lehrbe­

rechtigter, Lehrling) in jedem Fall auf die Lehrzeit angerechnet 

werden müssen. Davon abweichende Vereinbarungen, die von einer 

vollen Ausschöpfung der Anrechnungsmöglichkeit nicht Gebrauch 

machen, sind nicht möglich. 

Die Lehrlingsstelle hat in diesem Fall aufgrund ihres gesetz­

lichen Auftrages Lehrverträge, in denen die festgesetzte Lehr­

zeitdauer den gesetzlichen Anrechnungsausmaßen nicht entspricht, 

einem eigenen Verbesserungsverfahren zu unterziehen. Sie hat die 

Lehrvertragspartner (gemäß § 20 Abs. 2 BAG) aufzufordern, den 

betroffenen Lehrvertrag zu ändern. Erfolgt eine solche Änderung 

innerhalb der gesetzten angemessenen Frist, ist die Protokol­

lierung vorzunehmen, andernfalls die Eintragung des Lehrver­

trages mittels Bescheid zu verweigern. Die Lehrlingsstelle ist 

von Amts wegen verpflichtet, anrechenbare Zeiten zu ermitteln." 

Zu § 6: 

Zu Abs. 1: 

Abs. 1 entspricht dem geltenden Recht. Im zweiten Halbsatz wird 

eine Klarsteilung dahingehend vorgenommen, daß die Schulpflicht 

im Falle einer Anschlußlehre bereits durch den Besuch einer 

einschlägigen Fachschule erfüllt sein kann (siehe hiezu § 10 

Abs. 2). 
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Zu Abs. 2: 

Eine Regelung über den Ersatz der Berufsschule durch Fachkurse 

enthält bereits das geltende Recht (vgl. S 16 Abs. 2). Um aber 

eine qualifizierte theoretische Ausbildung zu gewährleisten, 

müssen diese Fachkurse nicht wie bisher mindestens eine Woche 

sondern 120 Unterrichtsstunden dauern, was in etwa einem Fach­

kurs von drei Wochen entspricht. 

Zu Abs. 3: 

In manchen Sparten der Berufsausbildung gibt es in den einzelnen 

Bundesländern nur sehr wenige Lehrlinge. Die Abhaltung von 

Fachkursen ist daher nicht zweckmäßig. Die Ausführungsgesetz­

gebung kann daher bestimmen, welche anderen Bildungsmöglich­

keiten herangezogen werden können. 

Zu § 7: 

§ 7 entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht. Einheitlich 

wird nunmehr die Berufsbezeichnung Facharbeiter festgelegt. Da 

viele Lehrverhältisse nach Abschluß,der Pflichtschule im Sommer 

beginnen, fällt ihr Ende ebenfalls in die Sommermonate. In 

dieser Zeit werden jedoch Prüfungen nicht abgehalten. Um die 

Ablegung der Lehrabschlußprüfung noch vor den Schulferien zu 

ermöglichen, wird nunmehr vorgesehen, daß bei einem entsprechen­

den Antrag an die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der 

Prüfungstermin vorgezogen wird. Dies entspricht in etwa der 

Regelung des § 23 Abs. 2 BAG. 

Zu § 8: 

Abs. 1 ist in etwa mit dem bisherigen S 18 Abs. 1 zu ver­

gleichen. Gegenüber dem geltenden Recht, das entweder den er-
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folgreichen Besuch einer einschlägigen Schule oder entsprechende 

Ausbildungszeiten in verwandten Berufen fordert, ist § 8 Abs. 1 

wesentlich strenger gefaßt. Nunmehr wird sowohl der Besuch einer 

Fachschule als auch der Nachweis einer praktischen Tätigkeit 

oder Lehrzeit in einem land- oder forstwirtschaftlichen Beruf im 

Ausmaß von zusammen mindestens 36 Monaten gefordert. 

Zu Abs. 2: 

Gemäß § 28 Abs. 1 BAG ersetzt der erfolgreiche Besuch einer 

Schule, in der die Schüler in einem Lehrberuf fachgemäß ausge­

bildet und soweit es der betreffende Lehrberuf erfordert, auch 

praktisch unterwiesen werden, die Ablegung der Lehrabschluß­

prüfung, wenn der Schüler während des Besuches der Schule die in 

dem betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und 

Kenntnisse in einem solchen Ausmaß vermittelt bekommen hat, daß 

er in der Lage ist, die diesem Beruf eigentümlichen Tätigkeiten 

selbst fachgerecht auszuüben. Eine entsprechende Regelung gibt 

es bisher im land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungs­

gesetz nicht. Eine solche Regelung enthält jedoch § 4 Abs. 4 des 

Stmk. land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes. 

Diesem nachgebildet wird in dem Entwurf eine entsprechende 

Regelung aufgenommen. Voraussetzung für den Ersatz der Fachar­

beiterprüfung ist der drei jährige erfolgreiche Besuch einer 

land- und forstwirtschaftlichen Fachschule sowie eine 

mindestens einjährige praktische Tätigkeit in diesem Aus­

bildungsberuf. Bei einer vierjährigen Fachschulausbildung sind 

daher die Voraussetzungen auch dann erfüllt, wenn in diese 

vierjährige Ausbildungszeit ein Jahr Praktikum fällt. 

Zu § 9: 

Ein immer größerer Anteil der Landwirte sind heute Nebenerwerbs­

landwirte, die sich entweder einer aUßerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft liegenden Berufsausbildung unterzogen haben 

....... -------------
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oder als angelernte Arbeiter tätig sind. Im Interesse der Land­

wirtschaft ist es aber wichtig, daß dieser Personenkreis, wenn 

nicht schon vor der außerlandwirtschaftlichen Ausbildung, zu­

mindest danach eine landwirtschaftliche Ausbildung bis zur 

ersten Ausbildungsstufe abschließt. Da viele von diesen das 

9. Schuljahr als erste Klasse einer 3-jährigen Fachschule ab­

solvieren oder noch im 10. Schuljahr eine landwirtschaftliche 

Schule besuchen, dann aber zunächst in die aUßerlandwirtschaft­

liche Ausbildung oder einen Beruf umsteigen, scheint es not­

wendig, diesen künftigen Nebenerwerbsbauern einen Ausbildungs­

weg anzubieten. Dieser Ausbildungsweg sollte die landwirt­

schaftliche Ausbildung im 9. oder 10. Schuljahr miteinbeziehen 

und während der außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit die Mög­

lichkeit zu Kursen anbieten, die mit einer Prüfung abgeschlossen 

werden können. Neben diesen besonderen organisatorischen Formen 

der Ausbildung sollte diese inhaltlich einige Schwerpunkte 

speziell für Nebenerwerbsbauern enthalten. 

Zu § 10: 

Zu Abs. 1: 

Mit dieser Bestimmung soll es ermöglicht werden, daß im Anschluß 

an eine bereits erfolgreich abgeschlossene Lehre in einem land­

und forstwirtschaftlichen Beruf eine zweite oder weitere Lehr­

ausbildung mit verkürzter Lehrzeit erfolgen kann. 

Zu Abs. 2: 

Diese Regelung ist in etwa dem § 43 Abs. 1 des Tiroler Landwirt­

schaftlichen Schul gesetzes bezüglich der Anschlußlehre nachge­

bildet. Die Landesregierung kann für jene Bereiche der Aus­

bildung (etwa die Grundausbildung), die bei der vorherigen und 

der nunmehrigen Ausbildung gleichwertig sind, eine Befreiung von 

der Schulpflicht vorsehen. Für die theoretischen Spezialkennt­

nisse in der Anschlußlehre soll eine Befreiung nicht erfolgen. 

------------.......... 
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Zu § 11: 

Diese Regelung entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht 

(§ 6). Die demonstrative Aufzählung der Fachgebiete wurde aktua­

lisiert, um für alle Berufssparten der Land- und Forstwirt­

schaft je nach Möglichkeit eine Spezialisierung zu erleichtern. 

Zu § 12: 

§ 12 entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht (§§ 7, 11 

und 15). 

Zu Abs. 1: 

Bisher war für die Zulassung zur Meisterprüfung die erfolgreiche 

Absolvierung einer Fachschule oder eines Vorbereitungs lehrganges 

verbindlich vorgesehen. Der Entwurf geht jedoch davon aus, daß 

die Fachschule in aller Regel schon in der ersten Ausbildungs­

stufe zum Facharbeiter besucht wurde, und stellt daher nunmehr 

nur mehr auf den Besuch eines Vorbereitungs lehrganges für die 

Meisterprüfung ab. Dies erscheint zur Auffrischung der Kennt­

nisse sinnvoll. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Schul­

pflicht, der 3-jährigen Lehrzeit und der nach § 12 Abs. 1 ge­

forderten mindestens 3-jährigen Verwendung als Facharbeiter wird 

die Ablegung der Meisterprüfung in den meisten Fällen erst nach 

Vollendung des 21. Lebensjahres möglich sein. In Ausnahmefällen 

ist es jedoch möglich, daß jemand, der vor seinem 6. Lebensjahr 

in die Schule eintritt, Schulpflicht, Lehrzeit und Facharbeiter­

zeit bereits vor Vollendung des 21. Lebensjahres voll~ndet hat. 

Da aber gerade für die Meisterprüfung eine gewisse Reife zu 

fordern ist, wird die Altersgrenze von 21 Jahren eingezogen. 

Abs. 2 und 3 sind im wesentlichen geltendes Recht • 

........ --------------
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Zu § 13: 

§ 13 entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht (§ 20). 

Zu § 14: 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt, 

sollen jene Teile des Landarbeitsgesetzes, die zwar die Berufs­

ausbildung aber nicht den Arbeitsvertrag betreffen, aus dem LAG 

herausgelöst und in das LFBAG übertragen werden. 

Die bei den Landwirtschaftskammern eingerichteten land- und 

forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstellen sind 

unter Leitung eines Ausschusses aus Vertretern der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer paritätisch zusammengesetzte Landesbehörden. 

Die Aufgaben, die diesen Behörden schon bisher übertragen waren, 

werden daher nunmehr in das LFBAG übernommen. § 14 entspricht 

daher im wesentlichen § 136 LAG. 

§ 136 Abs. 1 Z 2 LAG enthält die Regelung, daß die Landwirt­

schaftskammern zur Erlassung von Ausbildungs- und Prüfungsord­

nungen berufen sind. Nach geltendem LFBAG (§ 17) und der Neu­

fassung (§ 17) hat die Ausführungsgesetzgebung die Erlassung 

solcher Ausbildungs- und Prüfungsvorschriften anzuordnen. Z 3 

(neu) ist geltendes Recht ergänzt um die Feststellung der 

Verlängerung der Lehrzeit bei Wiederholung einer Berufsschul­

klasse. 

Zu § 15: 

§ 15 Abs. 1 entspricht § 131 Abs. 1 LAG. 

--------------........ 
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Zu Abs. 2: 

Das geltende Landarbeitsrecht trifft keine Regelungen für den 

Fall, daß der Lehrberechtigte eine juristische Person ist bzw. 

der Eigentümer den Betrieb nicht leitet oder selbst die Voraus­

setzungen nicht erfüllt. Die einzelnen Landarbeitsordnungen 

haben jedoch sehr detaillierte Regelungen über Ausbilder ge­

troffen. Nunmehr wird auch in den Entwurf des LFnAG eine Grund­

satzbestimmung über den Ausbilder aufgenommen. 

Die Abs. 2 bis 4 des § 131 LAG wurden nicht übernommen, da sie 

zu detaillierte Vorschriften über die Anerkennung als Lehrbe­

rechtigter und Lehrbetrieb enthalten und damit einen Eingriff in 

die Zuständigkeit der Länder darstellen. 

Zu § 16: 

§ 16 entspricht im wesentlichen S 135 LAG. 

Zu S 17: 

Ahs. 1 und 2 entsprechen § 17 Abs. 1 und 2 (alt). 

Abs. 3: Die detaillierte Regelung von § 17 Abs. 3 (alt) konnte 

aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht beibehalten werden, da 

seit der B-VG-Novelle 1974 keine Grundsatzkompetenz des Bundes 

zur Regelung der Organisation von Landesbehörden besteht. 

Die Prüfungen sind jedenfalls von Fachleuten aus dem Bereich der 

Land- und Forstwirtschaft abzuhalten. Als solche Fachleute 

kommen in Betracht: Lehrer von land- und forstwirtschaftlichen 

Schulen, Personen mit abgeschlossener einschlägiger Hochschul­

ausbildung, Absolventen höherer land- und forstwirtschaftlicher 

Lehranstalten oder Meister jn den betreffenden Berufszweigen • 

........ ------------
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Diese sollten die schriftlichen Prüfungen abhalten und auch bei 

der mündlichen Prüfung anwesend sein. 

Der zweite satzteil entspricht inhaltlich § 17 Abs. 4 (alt). 

Zu § 18: 

Die Bestimmungen wurden auS § 137 Z 4 und 5 LAG in das LFBAG als 

nicht den Dienstvertrag betreffende Regelungen übernommen. 

Zu § 19: 

§ 19 entspricht inhaltlich § 23 (alt). Für Zeugnisse nach S 97 

Abs. 3 und § 126 Abs. 3 LAG wird die Gebührenbefreiung im LAG 

selbst geregelt. 

Zu § 20: 

Der erste Satz entspricht S 21 Ahs. 1 (alt). 

Gemäß S 22 des bisher geltenden Berufsausbildungsgesetzes 

konnten alte Berufsbezeichnungen nach Ablegung einer Ergänzungs­

prüfung in die neuen Bezeichnungen umgewandelt werden. Eine 

solche Regelung ist im neuen LFBAG nicht vorgesehen. Anstelle 

der früheren Berufsbezeichnungen tritt die Berufsbezeichnung 

"Facharbeiter", wobei es dem Einzelnen freisteht, seine frühere 

Berufsbezeichnung, z.B. Gärtnergehilfe, beizubehalten. 
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Zu § 21: 

Die Ausführungsgesetze der Länder sollen innerhalb von 6 Monaten 

erlassen werden und mit Beginn des Schuljahres 1991/92 in Kraft 

treten. 

Deshalb soll das bisher geltende LFBAG mit 31.8.1991 außer Kraft 

treten. 

Zu Art. 11: 

Entsprechend der im allgemeinen Teil der Erläuterungen zu einem 

neuen LFBAG geäußerten Absicht werden jene Bestimmungen des LAG, 

die nicht den Lehrvertrag und das Arbeitsverhältnis selbst 

betreffen, aus dem LAG herausgelöst und soweit als möglich in 

das LFBAG übernommen. 

Es entfallen daher: 

§ 126 Abs. 4, 

§ 131 und die §§ 135 bis 137. 

§ 131 wurde, soweit es den Möglichkeiten der Grundsatzgesetz­

gebung entspricht, als § 15 in das LFBAG übernommen. 

§ 135 wurde als § 16 LFBAG und 

§ 136 als § 14 LFBAG übernommen. 

Z 4 und 5 des § 137 wurden in § 18 Lf'BAG übernommen. 

Die Z 1 bis 3 konnten entfallen. 

Z 1 regelte die Anrechnung des Besuches einschlägiger Fach­

schulen auf die Lehrzeit. Solche Bestimmungen enthalten nunmehr 

die §§ 5 und 8 LFBAG. 

Z 2: Die Anerkennung als Lehrberechtigter und Lehrbetrieb bzw. 

den Widerruf regelt § 15 LFBAG. 

Z 3: Regelungen über den Lehrvertrag finden sich im LAG, über 

das Lehrzeugnis im § 126 Abs. 3 und über Prüfungszeugnisse im 

§ 17 Abs. 3 LFBAG . 

....... -------------
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eines Bundesgesetzes vom ••••••••••••••.• über die Grundsätze 

für die Berufsausbildung der Arbeiter in der Land- und Forst­

wirtschaft (Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungs_ 

gesetz - LFBAG) und eines Bundesgesetzes, mit dem das Land­
arbeitsgesetz 1984 geändert wird. 

Artikel I 

Gemäß S 138 des Landarbeitsgesetzes vom 9. Juli 1984, BGBl. 

Nr. 287, werden für die Regelung der Berufsausbildung der 

Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft gemäß Art. 12 Abs. 1 

Z 6 B-VG folgende Grundsätze aufgestellt sowie sonstige 

Regelungen, die 

getroffen: 
unmittelbar anwendbares Bundesrecht darstellen, 

(Grundsatzbestimmungen) 

Abschnitt 1 

Geltungsbereich 

S 1 Dieses Bundesgesetz regelt die Berufsausbildung der 

1. Land- und Forstarbeiter gemäß S 1 Abs. 2 und 3 Landar­
beitagesetz und 

2. familieneigenen Arbeitskräfte, soweit sie unter S 3 

Aba. 2 Z I, 2 und 3 Landarbeitsgeaetz fallen. 
1 

/j 

ßUlldl'sgeselz VO/ll 16. Juli J952, ßGll/. Nr. J77, be­
Irdfend die Grundsiilze für die ßcrufslJUslJildunj,l der Ar­
lJeiler in der lund. und Fors'wirlsdlUCI (l.and. und forst. 

wir'schuftliches ßcrufsauShildungsgcsCIZ). 
J. d. F. d~r Ba. v. '''.7. 1%5, BGBI. Nr.239, und v. 2.2. 1977, 

BaU!. Nr. J 14. 

Artikel. 

Auf Grund dcs § 108 JCl! L,lnllarhcilsgeselles Vom 2, Juni 
1948. BCiUI. Nr, I·W,I) WerJen für llie Regdung uer Berufs,lus­
bildung der Arhcil~'r in der lanll- unu FurslWirtschaft gcmäß 
Artikel 12 Absalz I Ziffer 4 des ßunues- Verfllssungsgeselzes in 
der Fussung von 1929 die folgenden Grundsälze aufgestellI : 

Abschnill I 

Gcllungsbereich 

§ J. Dieses Bunde:sgesetz regelt die: Berufsausbildung der 
in Betrk'hclI dcr l'lIld. unu ForstwirrsdHlfl (§ 5 lanuarbdtsge_ 
se.lI. I» besl.'häfligten 

a) Lanu· und Furslarhciter (§ lAbs. 2 und 3 Landarbdts_ ges\!tz), 

b) fUl1lilhmcigenen Arbcitskriifle, soweit sie unter § J 
Ahs. :! fit. h IInJ I.' LlinuHrheilsgese1z ') fallen. 
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S 2 (1) Lehrberechtigte sind natUrliche oder juristische 

Personen gemäß S 5 Landarbeitsgesetz, denen gemäß S 1S die 
Lehrberechtigung zuerkannt wurde. 

(2) Ein Lehrbetrieb ist ein land- oder forstwirtschaftlicher 

Betrieb gemäß S 5 Landarbeitsgesetz, der gemäß S 15 als 
Lehrbetrieb anerkannt wurde. 

(3) Ein Ausbilder ist ein im land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieb mit der Ausbildung von Lehrlingen beaUftragter ge­
eigneter Arbeitnehmer gemäß S 15 Abs. 2. 

Abschnitt 2 

BerUfsausbildung 

S 3 (1) Die BeruJausbildung umfaßt die Ausbildung 
in der Landwirtschaft, 

in der ländlichen Hauswirtschaft, 
im Gartenbau, 

im Feldgemüsebau, 

im Obstbau, 

im Weinbau und in der Kellerwirtschaft, 

in der Molkerei und Käsereiwirtschaft, 
in der Pferdewirtschaft, 

in der Fischereiwirtschaft, 

in der GeflUgelwirtschaft, 

in der Bienenwirtschaft, 

in der Forstwirtschaft, 

in der Forstgartenwirtschaft, 

in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung. 

(2) Die Berufsausbildung hat eine umfassende berufliche 

Bildung und die fUr die AusUbung einer Facharbeitertätigkeit 

in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf not­

wendi~en Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. DarUber 

hinaus soll eine Erweiterung der erlernten Kenntnisse und 

Fertigkeiten unter BerUcksichtigung laufender EntWiCklung 
ermöglicht werden. 

" '-

~/vtot01 

.. 

Abschnill 2 

Ul:rllfs~usbildung 

~ 3. I) Oie Berufsausbil'Jung ulllfdl3t die Ausbildung; 
I. ill lIer Landwirtschaft (§§ 4-7), 

2. in den Sondergebiclen der(andwirtschaft (§§ 8-11), 
3. in der For~lwirtschaft (§§ 12-15). 

Abschnill 4 

Ausbildung in den Sondergebielen der Landwirt­
schufl 

§ g.l) Sondergebiete der Landwirtschuft sind die ländliche 
Hauswirtlichufl, der Gartellb&lu, der Weinbau einschließlich Kcl­
lerwirtschafl, der Obstbau einschliel3lich Obslbaulllpncge, die 
Molkerei ulld Kiiscreiwirtschafl, die fischen:iwirtschufl, die Ge­
nügelwirtschuft unll die ßienellwirlschufl. 
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~~ 

S 4 Oie nerufsausbildung der in den im S 3 Abs. i genannten 

Lehrberufe gliedert sich in die Ausbildung 

1. zum Facharbeiter, 

2. zum Meister. 

Abschnitt 3 

Ausbildung zum Facharbeiter 

A: Ausbildung durch die Lehre 

S 5 (11 Die Ausbildung zum Facharbeiter erfolgt durch die Lehre. 

(21 Oie Lehrzeit dauert 3 Jahre. Sie kann bei WiederhOlung 

einer Berufsschulklasse oder nicht bestandener Facharbeiter­

prüfung höchstens um ein Jahr verlängert werden. 

(3) Oie Ausführungsgesetzgebung hat festzulegen, unter 

welchen Voraussetzungen eine in einem 'anderen Lehrberuf der 

Land- und Forstwirtschaft oder eine außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft zurückgelegte Lehr- oder Schulzeit unter Be­

dachtnahme auf die Verwertbarkeit der Lehrinhalte und de~ 

Praxiszelten für diesen Lehrberuf anzurechnen ist. :, 

~~ 
Abschnitt 3 

Ausbildung in der Landwirtschaft 

sich 
§ 4. l j Die Berufsausbildung in der Landwirtschaft gliedert 
in die Ausbildung 

a) zum landwirtschaftlichen Facharbeiter, 
b) zum Meister. 

~ 9. 1
) Die BerufsaushilJung in den Sundcrgebieten der 

l.andwirtschaft gliedert sich in die Ausbildung 
a) zum Gehilfen, 
b) zum Meister. 

Abschnill S 

Ausbildung in der Forstwirtschaft 

§ 12. 1
) Die Berufsausbildung in der Forst wirtschaft glie­

dert sich in die Ausbildung 
a) zum Forstfacharbeiter, 
b) zum Meister. 

Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter 

§ 5. 1
) (I) Die Ausbildung zum landwirtschaftlichen 

Facharbeiter erfolgt durch die Lehre. 

(2) Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Die Ausführungsge­
setzgebung'bestimmt die Voraussetzungen für die Anrechenbar­
keit der in den Sondergebieten der Landwirtschaft zurückgeleg­
ten Lehr"eit (unter Bcdachtnahme auf we Verwertbarkeit des 
bisher Gelernten) im Höchstausmaß von zwei Jahren. 

die 

Ausbildung zum Gehilfen 

ä 10. I) ( 1) Die Ausbildung zum Gehilfen 
Lehre. 

erfolgt durch 

(2) Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Die Ausführungsge­
setzgebung bestimmt die VOr&\u:\setzungen für die Anrechenbar­
keil der in \lcr Lan\lwirtschaft (§ 5), in d!!r liindlichen 1l,lUswirl­
schaft oder in anderen Sondergebieten zurückgeh:gten Lehrzeit 
(unter Bedachtnahme auf die Verwertbarkeit des bisher Gelern­
ten) im Höchstausmaß von :lwei Jahr!!n. 
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~~ 

S 6 (1) Während der Lehrzeit ist der Besuch der land- und forst­
wirtschaftlichen Berufsschule im Rahmen der bestehenden 

Schul vorschriften Pflicht, soweit diese Schulpflicht nicht 
bereit. in einem vorangegangenen Lehrverhältnis erfüllt 
wurde. 

(2) In jedem Lehrjahr, in welchem der Lehrling keine ein­
schlägige Berufs- bzw. Fachschule besucht, hat er einen 

Fachkurs zu besuchen. Die AusfUhrungsgesetzgebung hat für 
die Fachkurse eine Mindestdauer vorzuschreiben, die 

120 Unterrichtsstunden in jedem Lehrjahr nicht unter­
schreiten darf. 

(3) Ist die DurchfUhrung eines Fachkurses nicht möglich, so 
hat die AusfUhrungsgesetzgebung zu bestimmen, durch welche 
Ausbildungsmaßnahmen dieser Fachkurs ersetzt werden kann. 

4 

~at2/J~ 
Ausbildung zum FtHstfnchilrbcilcr 

§ J3.') (I) Die Ausbildung zum Forsl(a\:harbcilcr erfulgl 
durch die Lehre. 

(2) Oi.: Lehrzcil dauert dr\!i Juhre. Die Ausführungsge­
":to~gebun8 be'timml die Vornussct~ungen für die Anrechcnhar­
keil dcr In dcr Lllndwirl5chuft und in verwandlcn Berufen lU­

rückgeh:gh:n Lehr.tcil (untcr Bcduchtnilhme auf die Verwertbar­
keil deli bh,hcr Oclernten) bi, zu einem HikhslilUSOlilß vun lwei 
Jllhren. 

tJ) Unter vcrwanclten ßerufen im Sinne des Ahs. 2 si",J 
linlche %u verslehen, in welchen Arbcilen ähnlicher Art wie in 
der I/urlllwinscharl verrichtel werden (zum Beispiel Zimmer­
mann. TI~t:hlerl. 

Abschniu 6 

Besuch der land- 'und (orstwirrschafllichen Berufs­
schule und der Fachkurse 

§ 16.') (1) Während der Lehrzeit (U S. 10. 13) isr lh:r 
Besuch der land- und forstwirtschaftlichcn Berufsschule im 
Ruhmen der bestehenden Schulvorschrifren Pllidll. soweit diese 
Schulpflicht nicht bereits erfüllt wurde. 

(2) In jedem Lehrjahr. in wc:lchelll dcr Lehrling keine ein­
schlägige Fachschule besucht. hat er einen Fachkurs zu besu­
chen, der von der Ausführungsgesetzgebung im MincJcstlllllU von 
einer Woche pro Lehrjahr vorzuschreiben isl. 
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~~ 

S 7 Nach ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit und erfolg­

reichem Besuch der im S 6 vorgeschriebenen Berufsschule oder 
Fachkurse ist der Lehrling zur Facharbeiterprüfung zuzu­

lassen. Uber Antrag kann der Lehrling zur Facharbeiter­

prüfung auch innerhalb der letzten acht Wochen der festge­

setzten Lehrzeit, jedoch nach dem erfolgreichen Besuch der 

im S 6 vorgeschriebenen Berufsschule oder Fachkurse zuge­
lassen werden. Oie erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung 

berechtigt zur FÜhrung der Berufsbezeichnung "Facharbeiter" 
in Verbindung mit der Bezeichnung des Lehrberufes. 

B: Ausbildung durch Besuch einer Fachschule 

S 8 (11 Oie im S 7 für die Zulassung zur FacharbeiterprUlung 

vorgesehenen Voraussetzungen werden durch den Besuch einer 

FaChSChule, soweit mit diesem der erfolgreiche Besuch einer 

BerUfSSChUle erfüllt wird, dann ersetzt, wenn die Zeiten des 
Fachschulbesuches nach der Schulpflicht und praktische 

Tätigkeit oder Lehrzeit ZUsamm~n mindeste~s 36 Monate um­
fassen. 

(21 Der erfOlgreiche Abschluß einer dreijährigen land- oder 

forstwirtschaftlichen Fachschule und eine mindestens ein­
jährige einschlägige praktische Tätigkeit ersetzen die 
Facharbeiterprüfung im Ausbildungsberuf. 

.~ 

~~~ 
} 5 (3) Nach ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit und 

Besuch der im § 16 vorgeschriebenen Berufsschule umJ Fach­
kurse iSI der Lehrling zur Fach:arbeitcrprürung zUlulassen. Die 
crfulgreiche Ablegung dieser Prüfung bcrechtigt zur Führung l.lI:r 
Berufsbezeichnung "Iandwirlschllftlicher Faehurbeiter". 

\\ ~O (3) Naeh orunungsgcmäßer Beendigung uer Lehrzclt unu 
lJesuch der im § 16 vorgcschrichenell Ilerufsschuh: und Fadl. 
kurse I!lt 1I1:r Lehrling llIr (iehilfenprilfunlt zU/uhl~sl.n. Die er. 
flliltrekhe Ahlegullg dieser I'rüfulI~ hcrcdlli~t zur Fhhrullg der 
Berufsbezeichnung "Uchilfc" mit der Bczeichnung uc~ SUllder­
gcbieles (z. 8. GÜrtnergehilfe). 

~ 421 l4) Nilch urdnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit und 
Besuch der im § 16 vurgeschriebenen Berufsschule und Fach­
J..urse ist der Lehrling zur Filchllrbeiterpriifung zuzulassen. Die 
crfulgreiche Ablegung dic:ser Prüfung berechtigt zur Führung der 
Berufsbezdchnung .. Forstfacharbeiter" . 

Abschnitt H 

Anrechnung des Besuches von Fachschulen 

!f IH.') ll) Die Ausführungsgesetzgebung bestimmt, in­
wieweit die in dicscm Bundesgesetz vorgcsehencn Vorausset-
71

1
ngen fÜI die Zulassung zu einer Prüfung durch den erfolgrei­

d:clI ßesuch einschlägiger Schulen oder durch Ausbildungszeiten 
in \'\:rwandten Berufen ersetzt werden. 

l2) Unrer verwandtem Beruf im Sinne des Abs. I ha ein 
snlch..:r zu \'erstehl!n, in welchl!m Arbeite:n ähnlicher Art wie in 
den in diesem Bundesgesel~ geregelten Ausbildungszweigen Ver. 
rkhtet wer~cn. 
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C: Sonderformen der Ausbildung zum Facharbeiter 

S 9 11) Ausbildungswerbern, die in einem aUßerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft liegenden Arbeitsverhältnis beschäftigt 

sind, soll auf Antrag gestattet werden, Ober einen längeren 
Zeitraum verteilt ausgebildet zu werden. 

(2) Die Ausführungsgesetzgebung hat für diese Form der 

Ausbildung die näheren Bestimmungen für die in Frage kom­
menden Ausbildungswege zu erlassen. 

Anschlußlehre 

S 10 (1) Die Ausführungsgesetzgebung bestimmt, unter welchen 

Voraussetzungen im Anschluß an eine Lehre nach diesem 

Bundesgesetz eine weitere Lehrausbildung (Anschlußlehre) 

in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf erfolgen 

kann, die zur Ablegung der FacharbeiterprUfung berechtigt. 

(2) Die Landesregierung kann den Lehrling bei der Anschluß­
lehre, wenn er bereits eine gleichwertige schulische 

Bildung genossen hat, von der Berufsschulpflicht teilweise 
befreien. Die Ausführungsgesetzgebung kann das Ausmaß der 
Anrechnung festsetzen. 

~o&v, Ru.4 

1.0 
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Erwerb und Nachweis besonderer Fähigkeiten 

S 11 Die AusfUhrungsgesetzgebung bestimmt, unter welchen Voraus­

setzungen dem Facharbeiter in einem Fachgebiet besondere 

Fähigkeiten bescheinigt werden können, insbesondere in den 

Fachgebieten Rinderhaltung, Schweinehaltung, SChafhaltung, 

Landmaschinenwesen, biologischer Landbau und bäuerliche 

Gästebeherbergung. 

Abschnitt 4 

Ausbildung zum Meister 

S 12 (1) Nach einer mindestens dreijährigen Verwendung als 

Facharbeiter, dem erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungs­

lehrganges und der Vollendung des 21. Lebensjahres ist der 

Facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. 

(2) Durch die erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung wird 

die Berufsbezeichnung "Meister" in Verbindung mit dem Aus­

bildungsberuf erworben. 

(3) Hat der Facharbe~ter besondere Fähigkeiten im Sinne des 

S 11 erworben und kann er neben allgemeinen Kenntnissen in 

seinem Ausbildungsberuf besondere Kenntnisse in diesem 

Fachgebiet nachweisen, so erwirbt er die Bezeichnung 

Meister mit der Bezeichnung des betreffenden Fachgebietes. "1 

~~ 
§ 6. Die Ausführungsgesetzgebung bestimmt die Vor­

aussetzungen, unter welchen dem ausgebildeten landwirtschaftli­
chen Facharbeiter besondere Fähigkeiten bescheinigt werden 
können, zum Beispiel Melken. Fähigkeiten auf dem Gebiete der 
Saatzucht, der Rinderzucht einschließlich der Alpwirtschaft. des 
Landmaschinenwesens, der Schweinezucht, der Schafzuchl. 

~ ~~ (5) Die Ausführungsgesetzgebung bestimllll. daß die Aus­
bildung in der Forstwirtschaft auch ausschließlich auf dem Ge­
biete der Forstpllanzenerzeugung erfolgen kann. Hiefür sind ge­
sonderte Ausbildungsbestimmungen zu erlassen. Die Bestim­
mungen über Lehrteit und Prüfung gelten sinngemäß. Die er­
folgreiche Ablegung der Prüfung berechtigt zur Führung der Be­
rufsbezeichnung "Forstgartenfacharbeiter" . 

§ 14.1) Die Ausführungsgesctzgebung bcstinullt die Vor­
ilussctzungen (zusätzliche Ausbildung und Prüfung). unter wei­
chen dcm ausgebildeten Forstfacharbeiter eine besondere Fähig­
keit auf dem Gebiete der Harzwirtschaft bescheinigt 'IYerden 
kann. 

Aushildung lUlll Mdster 

~ 7. 1) Nllch einer dreijährigen Verwendung uls landwirt­
sdlUftlicher F'lchurheitcr und erfolgreicher Absolvierung einer 
I:lI1llwirtsclt:lftlichen P'lchsehule oder eines gleichwertigen Lehr­
ganges (Meisterlchrg'lIlgcs) ist tier hl/ldwirtlooclmftliche Facharbei­
ler /-ur Mcisterpriifung lUi'ulassen. Durch die erfulgrciclu: Able.:­
~II/1~ dil"cr l'rllflll1~. hci der "~'nnlllbl>e und Fiihi~keilen lIuf ul­
kn (h-hlclcn ,I~'r I.allllwin",:hllfl m.ch~~·wie1>cn werden lIIill>l>en. 
l·l'wi.hl CI' ,li!: BCl'llllohcl.ckhnung .. 1.Hlldwirl1>chal'l!IIlIehtcr". Ilal 
sich ~kr landwirtschaftliche Facharbeiter im Sinne deli § ta spe.:"hl­
lisierl und kllnn cr nehcn allgemeinen Kennlnisscn auf dem Ge­
biete der L'lIldwirtli~·ha(1 besondere Kenntnisse in diese/il Fuch­
gehk'l nachweisen. so erwirht er den Titel "Meister" mit der Be-
zeichnu!JiLdes hetrct'fenden Fuchgebieles. . 

Ausbildung zum Mcisler 

§ 11.1) Nach einer Gehilfenzeil VOll drei Jahren und cr­
folgreicher Absolvierung einer einschliigigen Fachschule oder ei­
nes gleiChwertigen Lehrganges (Meisterlehrganges) ist der Ge­
hilfe zur Meisterprüfung zuzulassen. Durch die erfolgreiche Ab­
legung dieser Prüfung, bei der Kennlnissc und Fähigkcilcn auf 
dem jewciligen Sondergebict nuchgewiesen werdclI müssen. er­
wirbt er cJie Berufsbezeichnung .. Meister" mit dcr Bezeichnung 
des SoncJergebieles (z. B. Gärtnc:rrncister). 
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Abßr~hnitt 5 

Ausnahmebestimmungen 

S 13 111 Die Landesregierung kann nach Anhörung der Lehrlings­

und FachauSbildungsstelle bei Vorlicgen ciner hinreichenden 
tatSächlichen Befähigung die für die ZUlassung zu einer in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Prüfung geforderten 
Voraussetzungen nachsehen. 

121 Die Voraussetzung für die Zulassung zur Facharbeiter­

prüfung erfüllt auch, wer das 21. Lebensjahr vollendet hat 

und insgesamt eine mindestens drei jährige praktische Tätig­

keit in einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft und den 

erfolgreichen Besuch eines VorbereitungSkurses nachweisen 
kann. 

131 Der Nachsichtwerber für die Meisterprüfung muß 

mindestens sieben Jahre in einem Zweig der Land- und Forst­

wirtschaft praktisch tätig gewesen sein und den erfolg­

reichen Besuch eines Vorbereitungskurses für die Heister­
prüfung nachweisen. 

s 

~~~ 
Ausbildung zum Meister 

ä 15. 1
) (I) Nach einer praktischen Bt:tätigung von drei 

Jahren und erfolgreicher Absolvierung einer Fachschule oder ei­
nes gleichwertigen Lehrganges (Meisterh:hrganges) ist der Forst­
facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser Prüfung 
hat der Forst(acharbeiter allgemeine Kenntnisse und Fähigkeiten 
auf siimtlicht:n Gebieten der Forstwirtschaft nachzuweisen. 

(2) Nach einer praktischen Betätigung von drei Jahren und 
erfolgreicher Absolvierung einer Fachschule oder eines gkieh­
wertigen Lehrganges (Meisterlehrganges) ist der Furstg:lrlen­
facharbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser Prüfung 
hat der Forstgartenfacharbeiter allgemeine Kenntnisse und Fä­
higkeiten auf sämtlichen Gebieten der Forstwirtschaft. insheslln­
dere auf dem Gebiete der Furstpll:lOlcnprmJuktiun und Kultur­
pIlege, nachzuweisen. 

(3) Durch die erfolgreiche Ablegung der Prüfung wird die 
Bcrufsbcz::ichnung .. Meister" erworben. Die Ausführungsge­
setzgebung hat vorzusehen, daß der Berufsbezeichnung .. Mei­
ster" das jeweilige Fachgebiet, auf dem die Prüfung abgelegt 
wird, beizufügen ist. 

§ 10.') (1) Die Landesrt:gierung kann Iweh Anhörung 
des Ausschuli.'ies der I.ehrlin~s- lind FlIchilUshildungsstclh: (§ 1 US 
LAG.2» bei Vorliege 11 eincr hinreichendcn tatsiidllichcn Bdii­
higung die rur die Zulassung zu eincr in diesem G~'sCIi vurgc~e­
hemen Prüfung geforderten Voraussetzungen n:lchsdlen. 

Abschnitt 9 

A usna h mebest im m u ngen 

§ 19.') Zur F~charbeiterprüfung (§ 5 Abs.3 und § 13 
Abs. ") oder zur Gehilfenprüfung (§ 10 Abs. 3) ist auch zuzulas­
lIe!l. wer das .2 ~ .. Lebensjahr vollendet hat und insgesamt eine 
II1l11d.es~ens drei jährige pruktische Tätigkeit in der Landwirt­
sdllllt. 10 Sondergebieten der Landwirtschaft oder in der Forst­
wirhdlaft und den erfulgreichen Besuch c!ines Vorbereitungskur­
lICS nachweisen kann. 

12. 0 (2) Die Nachsicht von Voraussetzungen für die Meister­
prüfung darf nur erteilt werden. wenn der Nachsichtwerber min­
destens siehen Jahre in einem Zweig der Land- und Forstwirt­
schaft praktisch tätig war und seine hinrdchenlle tillsächJichc 
Befähigung angenommen werden kann. Eine hinreichende tat­
sächliche Befähigung ist als gegeben anzunehmen. wenn Uer 
Nachsichtwerber an einem auf die Meisterprüfung vorbereiten­
den Kurs mit Erfolg teilgenommen hut. 
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W wv+ 
Abl'lr:hnitc 6 

Land- und forstwirtschaftliehe Lehrlings_ und 

FachausbildungsteIlen 

S 14 Oie land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings_ und Fachaus­
bildungsstellen sind berUfen: 

1. zur Ausarbeitung von Lehrbedingungen und Festsetzung der 

Lehrlingsentschädigung, soweit diese nicht in Kollektiv-
verträgen festgesetzt ist; 

2. zur Abhaltung von Prüfungen; 

3. zur Feststellung der Verlängerung der Lehrzeit aufgrund 

einer nichtbestandenen Prüfung oder Wiederholung einer 
Berufsschulklasse; 

4. zur Anerkennung der Lehrberechtigten und 

und zum Hiderruf dieser Anerkennung; 

5. zur Führung der Lehrlingsstammrollen; 

Lehrbetriebe 

6. zur Genehmigung der Lehrverträge, zur Eintragung der 

Lehrlinge in die Lehrlingsstammrolle, zur Zustimmung zur 

Auflösung eines Lehrverhältnisses und zum Lehrstellen-
wechsel. 

~ 

L-~, Mitwirkung der Berufsvertretungen 

§ 136. (1) Auf dem Gebiete des LehrlIngswesens sind die 
Landwirtschaftskammern unter Mitwirkung der beruflichen 
Vertretungen der Dienstnehmer berufen: 

1. zur Ausarbeitung von Lehrbedingungen und Festsetzung 
der LehrlIngsentschädigung, soweit diese nicht in Kollektivver­
trägen festgesetzt ist; 

2. zur Erlassung von Ausbildungs- und Prüfungsord­
nungen; 

3. zur Abhaltung von Prüfungen; 
4. zur Feststellung der Verlängerung der Lehrzeit auf 

Grund einer nichtbestandenen Prüfung; 
5. zur Anerkennung der Lehrberechtigten und Lehrbetrie­

. be, zum Widerruf dieser Anerkennung und zur Aberkennung der 
. Berechtlgun~ zur Ausbildung von Lehrlingen; 

6. zur Führung der LehrlIngsstammrollen ; 
7. zur Genehmigung der Lehrverträge, zur Eintragung der 

Lehrlinge in die Lehrl1ngsstammrolle, zur Zustimmung zur 
Auflösung eines Lehrverhältnisses und zum Lehrstellenwechsel. 

(2) Zur Durchführung dieser Aufgaben Ist bei Jeder Land­
wirtschaftskammer eine "Land- und forstwlrtschaftliche Lehr­
IInp- und Fachausblldungsstelle" einzurichten. Diese führt ihre 
Geschlfte unter Leitung eines Ausschusses, der paritätisch aus 
Vertretem der DIenstgeber und der Dienstnehmer zusammenge­
setzt Ist. 
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Lehrberechtigter und Lehrbetrieb 

S 15 (1) Die Anerkennung als Lehrberechtigter und als Lehrbe­

trieb erfOlgt durch die land- und forstwirtschaftliehe 

Lehrlings_ und Fachausbildungsstelle und kann an Bedingun_ 

gen wie fachliche Eignung sowie Größe und entsprechende 

EinriChtung des Betriebes geknüpft werden. Bei Wegfall der 

geforderten Voraussetzungen ist die Anerkennung zu Wider­rufen. 

(2) Ist der Eigentümer eines land- und forstwirtschaft_ 

lichen Betriehes eine juristische Person oder wird der 

Betrieb nicht durch den Eigentümer geleitet oder erfüllt 

der Eigentümer nicht die Voraussetzungen gemäß Abs. 1, so 

kann eine Anerkennung nur dann erfolgen, wenn im Betrieb 

ein geeigneter Arbeitnehmer mit der Ausbildung Von Lehr­
lingen bea~ftragt ist. 

/}I.,.) 

~~~t 

L~c.Lehrberechtigter und Lehrbetrieb 

§ 131. (1) Die Anerkennung als Lehrberechtigter und als 
Lehrbetrieb erfolgt durch die bei den Landwirtschaftskammern 
errichteten Lehrlings- und Fachausbildungsstellen (§ 136) und 
kann an Bedingungen geknüpft werden. 

(2) Voraussetzung für die Anerkennung als Lehrberechtig­
ter Ist ein In staatsbürgerliCher und sittlicher Beziehung ein­
wandfreier Lebenswandel und fachliche Eignung; für die Aner­
kennung als Lehrbetrieb gute Führung und fachlich ausreichen­
de sowie den §§ 77 und 94 entsprechende Einrichtung des 
Betriebes. 

(3) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraus­
setzungen nach Abs. 2 nicht mehr gegeben sind. Insbesondere ist 
einem Lehrberechtigten die Berechtigung zur lehrlingsallsbil­
dung abzuerkennen, wenn er sich grober Pflichtverletzungen 
gegenüber dem Lehrling schuldig gemacht holt oder wenn 
Tatsachen hervorkommen, die ihn in sittlicher oder fachlicher 
Hinsicht zur Ausbildung von Lehrlingen ungeeignet erscheinen 
lassen. 

(4) Eine gerichtliche Verurteilung des LehrberechtIgten 
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 
wegen einer oder mehrerer aus Gewinnsucht begangener oder 
gegen die öffentliche Sittlichkeit verstoßender strafbarer Hand­
lungen zieht den Verlust des Rechtes auf Ausbildung von 
lehrlingen nach sich. 
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Lehrstellenvormerkung 

S 16 Oie Lehrlings- und Fachausbildungsstellen haben ein Ver­

zeichnis der anerkannten Lehrbetriebe und Lehrberechtigten 

aufzulegen. Eine Durchschrift des Verzeichnisses und seiner 
jewciligen Änderung ist dem zuständigcn Arbeitsamt und der 
Land- und For8twirtschaft8inspektio~ zuzuleiten. 

Ausbildungs- und Prüfungswesen 

S 17 (11 Die AusfUhrungsgesetzgebung hat die ErlassurIg von Aus­

bildungs-, Fortbildungs- und Prüfungsvorschriften vorzu­

sehen. Diese haben Bestimmungen über Dauer und Inhalte der 

Kurse und Lehrgänge sowie über PrUfungsordnungen zu ent­
halten. 

(21 Oie Prüfungen sind - unbeschadet allfälliger Sonderbe­
stimmungen (Abs. 11 - bei den Lehrlings- und Fachaus­
bildungsstellen abzuhalten. 

(31 Die Ausführungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß die 

Prüfung von Fachleuten aus dem Bereich der Land- und Forst­
wirtschaft abgehalten wird und daß über die Prüfung ein 

Zeugnis auazustellen iat, das bei erfolgreicher Ablegung 
die erworbene Berufsbezeichnung zu enthalten hat. 

/1'1 

~~~vt-

lA'i Lehrstellenvormerkung 

§ 135. Bel den Lehrllngs- und Fachausblldungsstellen 
(§ 136) Ist ein Verzeichnis der anerkannten Lehrbetriebe und 
LehrberechtIgten aurzulegen. Eine Durchschrift des Verzeich­
nisses und seiner jeweiligen Änderungen ist dem zuständigen 
Arbeitsamt und der Land- und Forstwirtschaftsinspektion zuzu­leiten. 

Ablichnin 7 

Ausbildungs_ und' Prüfllngsvorschriflcn 

§ 17.
1
) (I) Die von der Ausfiihrungsgcsclzgcbung zu er­

lassenden Ausbildungli- und Prüfungsvorschriflcn huben Be­
stimmungen über Kurse und Lehrgänge sowie über die Prü­
fungsordnungen zu enthalten. Für die Ausbildung in dem Son­
dergebicten der Landwirtschaft und in der Forstwin)ch;.fl knnn 
die Ausflihrungsgcsetzgebung SonderbcstimOlungen c:rhlssell. 

(2) f)ie fJrüfLl'lgen liind - ullbeschlldetlllJfälliger Sonderhe­
'liIllIl\UII~cn (Ahli. 1\ - hci deli IlInd· und furlitwirlschaflliehclI 
I,dlllillgll. und F .. ~h .. ushildungslitcllcn .. h:tuhaltclI. 

(3) Jeder Prüfungskommilision haben mindc:stells je zwei 
Vl!rtret~r der Dicllslgcber und der Dienstnehmer der betreffen­
dl!l\ Berufsgrupp~ liowie c:in Vertreter des land. und forstwirt. 
schuftlichell Schulwesens (Lehrer an ciner landwirtschaftlichc:n 
Schule) IInzugl!hi;rcn. 

(4) Ober die mit Erfolg ubgclegtc Prüfung ist ein Zeugnis 
auszustellen, das die: durch die Prüfung erworbene Berufsbe­
Zl!khllllllg zu enthultclI hili. 
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S 18 Die Ausführungsgesetzgebung hat weiters Bestimmungen vorzu­
sehen über 

1. Richtlinien für die Lehrlingsentschädigung und 

2. die Mitwirkung der zuständigen gesetzlichen beruflichen 

Vertretungen in Angelegenheiten des Lehrlingswesens. 

AbSChnitt 7 

GebÜhrenfreiheit 

(unmittelbar anwendbares Bundesrechtl 

S 19 (l~ Eingaben und Anträge hinsichtlic~ der durch dieses 

Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten sind von stempel­
gebühren befreit. 

(21 BeSCheinigungen über den Besuch von Fachkursen sowie 

über den Nachweis besonderer Fähigkeiten (5S 6, 11 und 12 

Ahs. 3) und Prüfungszeugnisse (S 17 Abs. 3) sind von 

Stempelgebünren und Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

1'j 
.~ 

~~~ ~ 
Lft" 

§ 137. Die LandarbeItsordnungen haben Bestimmungen 
vorzusehen über 

1. die Anrecbnung des Besuches einschlägiger fachschulen 
auf die lehrzeit, 

2. die Anerkennuna der IAhrberechtigten und der lehrbe­
triebe und den Widerruf dieser Anerkennung, 

3. den Lehrvertrag, das Lehrzeugnis und dCe Prüfungs­zeugnisse, 

4. Richtlinien fUr die Lehrlingsentschidi&ung, 
S. dre Mitwirkung der gesetzlichen beruflichen Vertretun~ 

gen bel Durchführung des Lehrlingswesens. 

Abschllill I I 

Gebühr.:nrcchrliche DeSlimnlullge:1l 

ä 23.
1
) (I) (UllllliUdbar OInwcndhan.:s ßunu~srcchl.) 

Alle Eingaben in den ~Iurch dh.:scs UUlldcsgcsel~ g~regeltell An­
gcl~'gcnhdren suwi~ die Bl.!schcinigungen üher UI.!I1 ßl.!such VUIl 

"ursen sind vun der Enrrichtung der Slelllpclgebühren befreil. 
(2) Z~ugn;'isc im Sinne d~s § 17 Ahs.4 über eine gell1iiß ** 5. 6, 10, 13, 14 und 19 I.!rfulgll.! Aushildung und Lehrzl.!ug. 

nisse: im Sinne des § 97 Abs. 3 Landarbeirsgc:serz2) unre:rliegen 
nicht der Oebührc:npflicht im Sinne des OebUhrengesCIZes 1951, 
BGBI. Nr.267. 
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Abschnitt 8 

(UbergangS_ und SChlußbestimmungen) 

(Grundsatzbestimmungen) 

S 20 Die AUsführungsgesetzgebung hat vorzusehen, daß alle auf­

grund biSher geltender Rechtsvorschriften erworbenen Zeug­
niSse über abgelegte Prüfungen ihre Gültigkeit behalten. 

Anstelle der bisherigen BerUfsbezeichnungen tritt die 
BerUfSbezeichnung -FaCharbeiter- in Verbindung mit der 

BezeiChnung des Lehrberufes. Die bisher erworbenen 

BerUfSbezeiChnungen können jedOCh beibehalten werden. 

S 21 Das Land- und forstwirtschaftliche 8erufsausbildungsgesetz 

Vom 16. Juli 1952, 8GBl. Nr. 177 i.d.F. des Bundesgesetzes 

vom 2. Feber 1977, BGBI. Nr. 114, tritt mit 31. August 1991 
aUßer Kraft. 

1~., 

~o),~~ 

Ahschnill 10 

ü berga ngshesr im In u nge n 

§ 21.
1
) (I) Alle auf Grund der bisherigen Rechtsvor. 

schriften erworbenen Zeugnisse über abge::/egte Prüfungen behal. 
ten ihre GÜ/ligkeil. Die bisher durch Prüfungen ode::r auf Grund 
der früheren übergangsbestimmungen erworbenen Berufsbe. 
zeichnungen bleiben unberührt. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden auf 
beslehende Lehrverhältnisse nur Anwendung, Wenll Lehrling 
und Lehrherr übereinkommen. die:: Lehrzeil auf dcn in den §§ S 
und 10 vorgesehenen Zeitraum zu verlängern. Andernfalls kann 
der Lehrling seine Ausbildung nach den bisherigen VorSChriften 
(Gehilfenprüfung) beenden. 

(3) Ein übereinkommen nach Abs. 2 ist der LehrlinBs, 
und Fachausbildungssrelle anzuzeigen. 

I) Samt Oberschriften i. d. F. des 80. v. 14.7. 1965, 80BI . . Nr. 239. 

§ 22.
1
) Die auf Grund der bisherigen Beslimmungen zur 

Führung der Berufsbezeichnung "Landwirlschaftsgehilfe" und 
"Forstwirtschaf,sgehilfe" Berechlig'cn können /lach Ablegung 
einer Ergänzungsprüfung die Berufsbezeichnung .. landwir,. 

""'hal'llidl"'" FUdlilrheiler" heziehullgsweille .. Furstfadlllrhcilcr" erwerhclI. 

~ 2. ' ) Die in der Land· und Fors'wir'schllf' beschäftiglc:n 
. \1 "~·Ih.'r (* I). dic nach dcn Besliml1lungcn dieses lJundesgeset. 
/,', ;,u~~childel wurden. sind g"'prüfte A,.hciler. Als gepriifte Ar. 
hl.'il,,·r gehen auch j,,·nc. die lIuf Grund der hisher in Gdlung ge­
slalldenl.'n Überg;lngshelllillll1lungen als Gehilfen, FlIcharbciter 
odl.'r Meisler IInerlmnlll wurden. 
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Artikel II 

Die i. Landarbeitsgesetz 1984, BGBI. Nr. 287, far die Regelung 
des Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft aufge­

stellten Grundsätze sowie sonstige Bestimmungen, die unmittelbar 
anwendbares Bundesrecht darstellen, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BOBl. Nr. 577/1987, des Arbeits- und Sozialgerichts_ 
gesetzes, BGBl. Nr. 104/1985, und der Kundmachung des Bundes­
kanZlers vom 12. November 1986, BGBI. Nr. 612, werden wie fOlgt geändert: 

1. (Grundsatzbestimmung) S 126 Abs. 1 lautet: 

·(1) Die Lehrzeit dauert 3 Jahre. Sie kann bei Wiederholung 
einer BerufssChUlklasse oder nicht bestandener Facharbeiter_ 
prUfung hÖChstens um ein Jahr verlängert werden." 

2. (Grundsatzbestimmung) S 12b Abs. 4 entfällt. 

3. (Grundsatzbestimmung) S 131 entfällt. 

14-

LA~ 
Lehrzeit 

§ 126. (1) Die Lehrzeit dauert in aUen AuSbildungszwei_ 
gen drei Jahre. Sie kann Im Falle nichtbestandener Prüfung 
(Abs. 4) böchstens um ein Jahr verlbgert werden (§ 136 Abs. 1 Z4). 

f ·12.6 (4) Am Ende der Lehrzeit kann sich der Lehrling der 
vorgeschriebenen Prüfung (Facharbeiter- beziehungsweise Ge­
hilfenprüfung) unterziehen. I) Wird die Prüfung bestanden, Ist 
dem lehrling ein Prüfungszeugnis auszustellen. 

LehrberechtIgter und Lehrbetrieb 

§ 131. (I) Die Anerkennung als LehrbereChtigter und als 
Lehr~etrleb erfOlgt durch die bel den Landwirtschaftskammern 
errichteten Lehrlings_ und Fachausblldungsstellen (§ 136) und 
kann an Bedingungen geknUpft werden. 

(2) Voraussetzung fUr die Anerk.:nnung als Lehrberechtfg_ 
ter Ist ein In staatsbUrgerllcher und sittlicher Beziehung ein­
wandfreier Lebenswandel und fachliche Eignung; für die Aner­
kennung als Lehrbetrieb gute Führung und fachlich ausreichen_ 
de sowie den §§ 77 und 94 entsprechende Einrichtung des Betriebes. 

(3) Die Anerkennung ist zu WiderrUfen, wenn die Voraus­
setzungen nach Abs. 2 nicht mehr gegeben sind. Insbesondere Ist 
einem Lehrberechtfgten die Berechtigung Zur Lehrllngsausbll_ 
dung abzuerkennen, wenn er sich grober Pflichtverletzungen 
gegenüber dem Lehrling schuldig gemacht hat oder wenn 
Tatsachen hervorkommen, die ihn in sittlicher oder fachlicher 
Hinsicht Zur AusbfJdung von Lehrlingen ungeeignet erscheinen lassen. 

(4) Eine gerichtliche Verurteilung des Lehrberechtigten 
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener stralbarer 
Handlungen zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe oder 
wegen einer oder mehrerer aus Gewinnsucht begangener oder 
legen die öffentliche Sittlichkeit verstoßender stralbarer Hand­
lungen zieht den Verlust deS Rechtes auf AusbIlduni von 
LehrUn2en naeh sich. 
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•• ,arunde.tzbeetimmungJ Die SS 135 bie 137 entfallen. 

-1;;-

~~~ 
Lehrstelleuvormerku ng 

§ 135. Bel den Lehrlings- und FachausbIldungssteIlen 
(§ 136) Ist ein Verzeichnis der anerkannten Lehrbetriebe und 
Lehrberecbtlgten aufzulegen. Eine Durchschrift des Verzeich­
nisses und seiner jeweiligen Änderungen ist dem zuständigen 
Arbeitsamt und der Land- und )<'orstwlrtschaftsinspektion zuzu­
leiten. 

Mitwirkung der Berufsvertretungen 

§ 136. (1) A'Uf dem Gebiete des Lehrlingswesens sind die 
Landwirtschaftskammern unter Mitwirkung der beruflichen 
Vertretungen der Dienstnehmer berufen: 

1. zur Ausarbeitung von Lebrbedingungen und Festsetzung 
der Lehrlingsentscbldlgung, soweit diese nicht In Kollektivver­
trigen festgesetzt ist; 

2. zur Erlassung von Ausbildungs- und Prüfungsord­
nungen;' 

3. zur Abhaltung von Prüfungen; 
4. zur Feststellung der Verlängerung der Lehrzeit auf 

Grund einer nldltbestandenen Prüfung; 
5. zur Auerkennung der Lehrberechtigten und Lehrbetrie­

be, zum Widerruf dieser Anerkennung und zur Aberkennung der 
Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen; 

6. zur FUhrung der Lehrlingsstammrollen ; 
7. zur Genehmigung der Lehrverträge, zur Eintragung der 

Lehrlinge in die LehrlIngsstammrolle, zur Zustimmung zur 
Auflösung eines Lehrverhältnisses und zum Lehrstellenwechsel. 

(2) Zur Durchführung dieser Aufgaben ist bel jeder Land­
wirtschaftskammer eine "Land- und forstwlrtschartllche Lehr­
lings- und Fachausblldungsstelle" einzurichten. Diese fUhrt Ihre 
Geschäfte unter Leitung eines Ausschusses, der parititisch a~. 
Vertretern der Dienstgeber und der Dienstnehmer zusammenge­
setzt ist. 

§ 137. Die Landarbeitsordnungen haben Bestimmungen 
vorzusehen Uber 

1. die Anrechnung des Besuches einschlägiger Fachschulen 
auf die Lehrzeit, 

2. die Anerkennung der LehrberechtIgten und der Lehrbe­
triebe und den Widerruf dieser Anerkennung, 

3. den Lehrvertrag, das Lehrzeugnis und die Prüfungs­
zeugnisse, 

4. Richtlinien für die LehrlIngsentschädigung, 
5. die Mitwirkung der gesetzlichen beruflichen Vertretun­

gen bel Durchführung des Lehrlingswesens. 
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5. (unmittelbar anwendbares Bundesrechtl 

Artikel 11 Abs. 2 lautet: 

"(21 Ebenso sind Zeugnisse nach S 97 Abs •. 3. Lehrzeugnisse 

gemäß S 126 Abs. 3. Lehrverträge gemäß S 127 und Dienst­

scheine gemäß S 7 von den Stempelgebühren "nd Bundesver­
waltungsabgaben befreit." 

Artikel III 

(Unmittelbar anwendbares Bundesrechtl 

(11 Mit der Wahrnehmung der dem Bund nach Art. 15 Abs. 8 des 

Bundes-verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 zustehenden 

Rechte ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 

(21 Mit der VOllziehung des S 19 LFBAG und Art. 11 Abs. 2 LAG 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

(l) Art. I und 11 dieses Bundesgesetzes treten gegenüber den 

Ländern für die AUsführungsgesetzgebung mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 

(41 Die AusfUhrungsgesetze der Länder zu den Grundsätzen der 

Art. I und 11 sind binnen 6 Monaten nach Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes zu erlassen und sollen mit Beginn des SchUljahres 
1991/92 in Kraft treten. 

11(.' 

~~~ 

(2) Ebenso sind die Lehrverträge (§ 127) sowie Dienst­
scheine (§ 7) von den Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes 
befreit. 

ArlikellJ 

Dic Aus(ührungsgcsCI:l.e th:r Uundclilünder lU dieliclll 
Grundlilll:l.ltC:SCll sind hinncn sc:chs Monalcn, vom Tilge dcr 
Kundmachung dieses Uundcsgesctlcs IIn gerechnet, ~u erlassen. 

Arlikellll 

Mil der WlIhrndllllung der ,lcl11 Bunde gcmiiß Anikcl 15 
AhslIl/. H llcs Bundc!>· Vc:rfllM,ungsgclicllCS in dcr Fassung vun 
1929 lUSlchcndcn Rechle iM das UundcsOlinistcriul11 für Lillld. 
und Furslwinschuft hCIr:tul. 

261/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
58 von 59

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



261/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 59 von 59

www.parlament.gv.at




